
Energienachweis 
Basisformular
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EN-SG

Gemeinde:  Parz.-Nr.:  Geb.-Nr.: 

Bauvorhaben/ 
Objekt:

Baubewilligungs-Nr.:  Datum:

Art des Vorhabens: Neubau  Anbau/Aufbau Auskernung  Umbau  Umnutzung

Bauherrschaft: 
(Name, Adresse, Tel.)

Vertretung:
(Name, Adresse, Tel.)

Beurteilung  
der Nachweise  
durch die Behörde

E
ne

rg
ie

b
ed

ar
f

W
är

m
ed

äm
m

un
g

G
eb

äu
d

eh
ül

le

H
ei

zu
ng

s-
 u

nd
W

ar
m

w
as

se
ra

nl
ag

en

E
ig

en
st

ro
m

er
ze

ug
un

g
fü

r 
N

eu
b

au
te

n

Lü
ft

un
gs

te
ch

ns
ic

he
 

A
nl

ag
en

,  
K

üh
lu

ng
/B

ef
eu

ch
tu

ng

B
el

eu
ch

tu
ng

S
p

ez
ie

lle
 B

au
te

n 
 

un
d

 A
nl

ag
en

Nachweisformulare 101a
101b
101c
101d

102a
102b

103
120 104

105
110
136

111
111a

112, 130, 
131, 132, 
133, 134,

135

Vollständigkeit 
Nachweis notwendig (wenn ja:) 

MINERGIE-Label
Nachweis vorhanden
Nachweis nachliefern
(falls kein Nachweis notwendig  Bereich abgeschlossen)

Kontrolle (Verfahren)

Durch Behörde 
Durch Befugte zur Privaten Kontrolle
Entscheid (siehe auch Vermerke Seite 4)

Ohne Vorbehalt /Auflagen 
Mit Vorbehalt /Auflagen 
Rückweisung: 
Datum:    

Vorbehalte 

Sachbearbeitung

Ausführungskontrolle

Durchgeführt

Bereich abgeschlossen

Dieses Formular wurde in Zusammenarbeit mit der Energiefachstellenkonferenz erarbeitet.
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403-024-EN-SG-001-ger



Seite 2 von 5

Angaben zum Projekt:
SIA-Gebäudekategorie-Hauptnutzung
Nebennutzung
Nebennutzung
Nebennutzung
Besondere Anforderung gemäss Sondernutzungsplan etc. keine

Bestandteile des Projekt-Nachweises
Vorhaben 
Projekt

Formular 
liegt bei

Hinweise

MINERGIE-Label
Nachweis MINERGIE-Label (Nachweise EN-101 bis EN-111 entfallen)   0 

Energiebeadarf
Nachweis über Standardlösungskombination
Nachweis Rechnerische Lösung
Vereinfachter Nachweis ENteb
Kein Neubau, kein Nachweis nötig

 EN-101a 
 EN-101b 
 EN-101c  1 

Wärmedämmung Gebäudehülle
Einzelbauteilnachweis Wärmedämmung  EN-102a  2a 
Systemnachweis Wärmedämmung  EN-102b  2b 
Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Heizungs- und Warmwasseranlagen
Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen  EN-103  3a 
Nachweis Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugersatz  EN-120  3b 
Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Eigenstromerzeugung für Neubauten
Nachweis Eigenstrom/ZEV/Ersatzabgabe  EN-104  4a 
Nachweis Reduktion Energiebedarf  EN-101b  4b 
Nicht betroffen, kein Nachweis nötig 

Lüftungstechnische Anlagen, Kühlung und Befeuchtung
Nachweis Lüftungstechnische Anlagen  EN-105
Nachweis Kühlung und/oder Befeuchtung  EN-110   5 
Nachweis Lüftung/Klimatisierung bei Umnutzungen >1000 m² EBF  EN-136
Nicht betroffen, kein Nachweis nötig
Beleuchtung
Nachweis Beleuchtung für Nichtwohnbauten >1000 m² EBF  EN-111   6 
Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Spezielle Bauten und Anlagen
Nachweis Kühlräume  EN-112   7 
Nachweis Ferienhäuser  EN-130   8 
Nachweis Gewächshäuser  EN-131   9 
Nachweis Traglufthallen  EN-132  10 
Nachweis Elektrizitätserzeugungsanlagen  EN-133  11 
Nachweis Heizungen im Freien  EN-134  12 
Nachweis Schwimmbäder  EN-135  13 
Keine «speziellen Bauten und Anlagen», kein Nachweis nötig

Bestätigung: Bau wird gemäss den oben aufgeführten Bestandteilen des Projektnachweises ausgeführt.

Bauherrschaft oder Vertretung: Gesamtprojektverantwortung:

Name:
Adresse: 

Ort, Datum, Unterschrift:

Version Juli 2021403-024-EN-SG-001-ger
gültig bis 31.12.2024
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Hinweise und Erklärungen siehe

 0 Minergie-Label 
Soll das Projekt Minergie-zertifiziert werden, kann anstelle der Nachweise EN-101 bis 111 eine 
Kopie des provisorischen Minergie-Zertifikats beigelegt werden. Die übrigen Energienachweise 
sind ebenfalls beizulegen und allfällig notwendige energierechtliche Bewilligungen einzuholen. 

Art. 11 EnV
Art. 10 EnG

 1 Energiebedarf von Neubauten
Die Deckung des Wärmebedarfs neuer Wohnbauten kann mit der Wahl einer Standardlösungs-
kombination nachgewiesen werden (EN-101a). Wenn die neue Wohnbaute nicht über eine aktive 
Kühlung verfügt, kann ein vereinfachter Nachweis mit dem Energienachweistool für einfache 
Bauten (ENteb) erfolgen (EN-101c). Für Nicht-Wohnbauten und Gebäude mit gemischter Nut-
zung wird der Nachweis rechnerisch erbracht (EN-101b). 
Der Nachweis ist auch zu erbringen bei einer Vergrösserung des beheizten oder gekühlten Ge-
bäudevolumens mittels Anbauten, Aufbauten und neubauartigen Umbauten. Davon ausgenom-
men sind Bagatell-Erweiterungen der EBF von weniger als 50 m² oder max. 1000 m², wenn die 
Erweiterung höchstens 20% der bestehenden EBF beträgt.

Art. 5a EnG
Art. 4a EnV
Anh. 1 EnV
Art. 6 EnG
Art. 4b EnV

 2a Einzelbauteilnachweis Wärmedämmung
Der Nachweis erfolgt gemäss Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe 2016.
Bei Neubauten sind alle Bauteile (inkl. Wärmebrücken) nachzuweisen, welche die beheizte oder 
gekühlte Zone lückenlos umschliessen. Bei Umbauten oder Umnutzungen sind nur die betroffe-
nen Bauteile nachzuweisen, so dass der Nachweis der Wärmebrücken entfällt.

Art. 2 EnV
Art. 2a EnV

 2b Systemnachweis Wärmedämmung
Der Nachweis erfolgt gemäss Norm SIA 380/1 «Heizwärmebedarf», Ausgabe 2016.
Bei Neubauten ist der Heizwärmebedarf für die gesamte beheizte oder gekühlte Zone nach-
zuweisen. Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat im Minimum alle Räume 
zu umfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau oder von der Umnutzung betroffen sind. 
Für die Berechnung des Heizwärmebedarfs QH sind die Daten der Klimastation St.Gallen zu 
verwenden.

Art. 2 EnV
Art. 2a EnV

 3a Heizungs- und Warmwasseranlagen
Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen bestehenden Anlage-
teile zu erbringen. Er entfällt, wenn das kantonale Formular FM127 «Deklaration des geringfügi-
gen Umbaus» eingereicht wird.

Anh. 2 Ziff. 1 und 
2 EnV

 3b Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz
Der Ersatz des Wärmeerzeugers ist unabhängig vom verwendeten Energieträger bewilligungs-
pflichtig. Der Nachweis ist einzureichen, wenn der Wärmeerzeuger in bestehenden Bauten mit 
Wohnnutzung und bei gemischter Nutzung mit mehr als 150 m² Wohnanteil ersetzt wird. Dies 
gilt auch dann, wenn das kantonale Formular FM127 «Deklaration des geringfügigen Umbaus» 
eingereicht wird. 
Kantonale Lösungen betr. Art der erneuerbaren Wärme: Soll beim Heizungsersatz 20 Prozent 
erneuerbares Gas/Öl eingesetzt werden, ist im EN-120 «Vom Kanton zugelassene Lösung» 
anzukreuzen. Dasselbe gilt, wenn die Baubewilligung für das beheizte Gebäude am 1. Januar 
1991 oder später erteilt wurde und somit die Einhaltung von GEAK D angenommen wird. 
Wird geltend gemacht, es lägen besondere Verhältnisse bzw. ein Härtefall vor, muss nach 
Rücksprache mit der Baubewilligungsbehörde ein begründetes Gesuch eingereicht werden. Im 
EN-120 ist «Vom Nachweis der Erfüllung der erneuerbaren Wärme beim Wärmeerzeugerersatz 
befreit» anzukreuzen.
Die notwendigen Unterlagen und Belege für erneuerbares Gas/Öl, Baubewilligung 1991 oder 
jünger sowie Härtefall sind im Feld «Beilagen/Erläuterungen» zu nennen und einzureichen.

Art. 12e EnG
Art. 9a EnV
Art. 9b EnV
Art. 9c EnV
Anh. 4 EnV

 4a Eigenstromerzeugung für Neubauten
Der Nachweis ist zu erbringen bei Neubauten und bei einer Vergrösserung des Gebäudevolu-
mens. Es gilt dieselbe Bagatellgrenze wie bei der Deckung des Wärmebedarfs (siehe oben  
Ziff. 1). Der Bau einer PV-Anlage oder einer anderen Elektrizitätserzeugungsanlage, ein Zusam-
menschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) oder die Leistung einer Ersatzabgabe ist zusätzlich im 
kantonalen Baugesuchformular G1 auszuweisen. Bei einem ZEV ist dem Nachweis eine Kopie 
der Vereinbarung beizulegen. Die Höhe der Ersatzabgabe ist mit dem PV-Ersatzabgabe-Rech-
ner zu bestimmen; der Ausdruck ist zu unterschreiben und bereits mit den Baugesuch-Unterla-
gen einzureichen (Bezahlung erfolgt mit Baubewilligungsgebühren).

Art. 5b EnG
Art. 4c EnV
Art. 4d EnV
Art. 4e EnV

 4b Reduktion Energiebedarf anstelle von Eigenstromerzeugung
Wird der gewichtete Energiebedarf für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung um 
5 kWh je m² Energiebezugsfläche und Jahr verringert, entfällt die Pflicht zur Eigenstromerzeu-
gung. Der Nachweis des reduzierten Energiebedarfs kann auch bei Wohnbauten nur mit der 
rechnerischen Lösung erbracht werden (EN-101b). Zusätzlich ist im Nachweis Eigenstromerzeu-
gung die Vornahme der Reduktion zu bestätigen.

Art. 5b Abs. 1 
EnG

Version Juli 2021403-024-EN-SG-001-ger
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Hinweise und Erklärungen siehe

 5 Lüftungstechnische Anlagen sowie Anlagen zur Kühlung und/oder Befeuchtung bei Neu- 
und Umbauten sowie Umnutzungen
Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen bestehenden Anlage-
teile zu erbringen. Die grundlegenden Angaben sind bereits im kantonalen Baugesuchformular 
G1 auszuweisen. Mit dem Baugesuch ist auch ein Lärmschutznachweis einzureichen, der mit 
dem kantonalen Excel-Tool «Wärmepumpen-Deklaration» erstellt wurde.

Anh. 2 Ziff. 3 EnV

 6 Beleuchtung
Der Nachweis ist für Neubauten und Umbauten der Gebäudekategorien III bis XII mit einer Ener-
giebezugsfläche von mehr als 1000 m² zu erbringen.

Art. 8b EnV
Anh. 3 EnV

 7 Kühlräume
Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen bestehenden Anlage-
teile zu erbringen.

Art. 7 EnV

 8 Ferienhäuser
Der Nachweis ist für Wohnbauten zu erbringen, die nur zeitweise bewohnt werden, und zwar 
wenn sie neu erstellt werden oder wenn das Heizverteilsystem erneuert oder der Wärmeerzeu-
ger ersetzt wird.

Art. 9a EnG

 9 Gewächshäuser
Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen bestehenden Anlage-
teile zu erbringen.

Art. 8 EnV

 10 Traglufthallen
Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen bestehenden Anlage-
teile zu erbringen.

Art. 8a EnV

 11 Elektrizitätserzeugungsanlagen
Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen bestehenden Anlage-
teile zu erbringen. Ausgenommen sind Elektrizitätserzeugungsanlagen, die zur Notstromerzeu-
gung während höchstens 50 Stunden pro Jahr betrieben werden.

Art. 10 und  
12 EnG
Art. 17 Bst. f,  
g und h EnV

 12 Heizungen im Freien
Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen bestehenden Anlage-
teile zu erbringen. 

Art. 10 und  
12b EnG

 13 Schwimmbäder
Der Nachweis ist für alle beheizten Schwimmbäder im Gebäudeinnern und im Freien zu erbrin-
gen und zwar für die neuen und die von einem Umbau betroffenen bestehenden Anlageteile. Die 
Anforderungen sind höher als diejenigen gemäss MuKEn 2014: Bei Hallenbädern müssen der 
Heizwärmebedarf und der Warmwasserbedarf die Anforderungen an die Energieträger erfüllen. 
Bei Warmaussenbecken und bei Freiluftbädern gelten die Anforderungen an den Energieträger 
für die Badewassererwärmung.

Art. 10 und  
12c EnG
Art. 8c EnV

Verfahren und 
Kontrolle

Energienachweis und Private Kontrolle
Mit dem Energienachweis wird belegt, dass die energierechtlichen Anforderungen erfüllt sind. 
Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn der Energienachweis von der Gemein-
de genehmigt ist. Mit der Kontrolle des Energienachweises kann die Bauherrschaft Fachleute 
beauftragen, die zur privaten Kontrolle befugt sind. Erfolgt die Energienachweiskontrolle privat, 
muss auch die Ausführung privat kontrolliert werden. Werden die kantonalen Formulare für die 
Ausführungskontrolle nicht fristgerecht eingereicht, gilt das Vorhaben gesamthaft als behördlich 
zu kontrollieren. In diesem Fall kontrolliert die Gemeinde nicht nur die Ausführung sondern rück-
wirkend auch den Energienachweis und stellt ihren Aufwand der Bauherrschaft in Rechnung. 

Art. 11 EnV
Art. 27 EnG

Informationen 
zum Vollzug

Die kantonalen Baugesuch- und Energieformulare wie auch der Link auf die Energienachweis-
formulare der EnDK sind auf www.baugesuch.sg.ch zu finden. Weitere Informationen zum 
Vollzug stellt die Energieagentur St.Gallen auf ihrer Webseite bereit: www.energieagentur-sg.ch. 
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Vermerke der Bewilligungsbehörde
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